
 

Merkblatt Gebührennachlass Gartenbewässerung 

Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühren ist die von der Aschaffenburger 
Versorgungs-GmbH (AVG) festgestellte Frischwasserverbrauchsmenge im aktuellen Erhe-
bungszeitraum. Ebenso sind für Wassermengen, die aus anderen Anlagen und Gewässern 
(z.B. Brunnen) entnommen werden und dem Schmutzwasserkanal zugeführt werden, 
Schmutzwassergebühren zu zahlen. 

Häufig wird jedoch nicht die gesamte auf dem Grundstück bezogene Frischwassermenge als 
Abwasser dem Kanalnetz zugeführt, z.B. durch Bewässerung im Garten, auf Sportanlagen 
und landwirtschaftlich genutzten Flächen oder durch entstandene Wasserverluste in 
Gewerbebetrieben durch Produktion oder Verdunstung. 

Frischwassermengen die nachweislich nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt 
werden, bleiben auf Antrag und bei Vorlage entsprechender Nachweise gemäß der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt Aschaffen-
burg bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr unberücksichtigt. 

Der Nachweis ist grundsätzlich durch geeichte Wasserzähler vom Antragsteller zu erbringen 
(es werden nur ortsfeste Zähler akzeptiert). Alle Kosten für Anschaffung, Ein- und Ausbau, 
Unterhaltung etc. hat der Gebührenpflichtige zu tragen. Die Installation des Zwischenzählers 
kann auch in Eigenarbeit durchgeführt werden. Pauschalisierte Abzüge sind gemäß der Ab-
wassersatzung der Stadt Aschaffenburg nicht vorgesehen. 

Gartenwasserzählereinbau 

Der geeichte Wasserzähler wird fest in die Entnahmeleitung im Haus oder in der Wohnung 
eingebaut. Die Leitung muss ausschließlich der Entnahme von Wasser dienen, welches nicht 
in die öffentliche Kanalisation eingeleitet wird. 

Wir empfehlen die fachgerechte Installation und die notwendige Trennung von der Trink-
wasserhausinstallation von einer Fachfirma durchführen zu lassen (Rückflussverhinderer bzw. 
Systemtrenner). 

Installation 

 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau zur Installation des Gartenwasserzählers 



Zapfstellen 

Alle Zapfstellen für die Gartenbewässerung, die über den fest installierten Gartenwasserzähler 
erfasst werden, müssen sich im Außenbereich befinden, von wo eine Einleitung weder direkt 
(Waschbecken, Toilette, Schwimmbad usw.) noch indirekt (Bodeneinlauf, Sinkkasten, Gefälle 
zum Straßenkanal) möglich sein darf. Im Außenbereich ist die Entnahmestelle gegen Frost zu 
sichern. 

Gebührenbefreiung 

Nach der Installation ist der Vorgang dem Tiefbauamt – Abwasserüberwachung - umgehend 
schriftlich zu melden. Das Formular für die Kanalbenutzungsgebührenbefreiung finden Sie auf 
dem Portal www.aschaffenburg.de oder direkt bei der AVG, Werkstraße 2 in 63739 
Aschaffenburg. 

Der Antrag muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die folgende Mail-Adresse über-
mittelt werden: 

abwasserueberwachung.klaerwerk@aschaffenburg.de. 

Für die Überprüfung und den Einbau werden wir mit Ihnen einen Ortstermin vereinbaren. 

Bitte beachten Sie: 
Der Zwischenzähler unterliegt dem Mess- und Eichgesetz und ist daher vom Gebühren-
pflichtigen alle sechs Jahre auszutauschen. Bei der Überschreitung der Eichgültigkeitsdauer 
können die Werte bei der Abrechnung zukünftig nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Stadt Aschaffenburg behält sich vor, Ortsbesichtigungen zum Zweck von Zählerkontrollen 
und der Einbausituation durchzuführen. Gartenwasserzähler können bei der Berechnung der 
Gebühren erst ab dem Zeitpunkt/Zählerstand berücksichtigt werden, an dem diese vor Ort vom 
Tiefbauamt - Abwasserüberwachung - abgenommen wurden. Dies ist sowohl bei einer Neu-
installation als auch bei einem Zählerwechsel notwendig. 

 

Lohnt sich der Einbau eines Gartenwasserzählers? 

Der Zähler ist fest und frostsicher einzubauen. Hierzu entstehen Ihnen Kosten, die den 
möglichen Einsparungen gegenüberstehen. Die Gebührenbefreiung greift erst bei einem 
Wasserverbrauch, der über der Mindestverbrauchsmenge von 12m³/Jahr liegt (§10 Abs. 3 und 
4 BGS-EWS). 

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Installateur, welche Kosten bei einem frostsicheren Festeinbau 
eines geeichten Kaltwasserzählers und ebenso beim Austausch nach Ablauf der Eichgültigkeit 
entstehen. 

Tipp: Schätzen Sie die Wassermenge, die Sie im Jahresdurchschnitt z.B. für die Garten-
bewässerung verbrauchen. 


